
Art. 24, Erl. 3 a

schlossenen Versicherungsunternehmen übertragen wurden18. Die Landesversiche
rungsanstalten gingen später in der Deutschen Versicherungs-Anstalt auf. Diese be
treibt jetzt als Monopolunternehmen das Sach- und PersonenVersicherungsgeschäft19. 
Neben der Deutschen Versicherungs-Anstalt besteht die Deutsche Auslands- und 
Rückversicherungs-AG, auf die die Geschäfte der früheren sowjetischen Schwarz
meer und Ostsee Allgemeine Versicherungs AG übergegangen sind, für die Transport
versicherung von Importen und Exporten, vor allem in fremden Valuten20.

3. Art. 24 Abs. 6 bestätigte für die Bauern die Eigentumsgarantie in Art. 22 für 
ihren Boden. Die Verfassung schließt jede Enteignung bäuerlichen Grund und Bo
dens aus; denn ein Vorbehalt ist nicht gemacht. Trotzdem wurde das Eigentum an 
bäuerlichem Grund und Boden so eingeschränkt, daß er praktisch enteignet wurde,
a) Zwar wurde eine Verordnung vom 19. 2. 195321 am 11. 6. 1953 aufgehoben22, 
nach der Besitzern von landwirtschaftlichen Grundstücken, die gegen die Gesetze 
verstoßen und die Bestimmung über die ordnungsgemäße Bewirtschaftung grob ver
letzt haben, durch eine Verwaltungsentscheidung oder Gerichtsbeschluß die weitere 
Bewirtschaftung des Grundbesitzes untersagt werden konnte. Jedoch blieb die Ver
ordnung über devastierte landwirtschaftliche Betriebe vom 20. 3. 195323 bestehen. 
Danach kann für Betriebe, die von ihrem Eigentümer verlassen wurden, ein Treu
händer eingesetzt werden. Einem geflüchteten Bauern ist es also nicht möglich, seinen

Sachsen-Anhalt: Verordnung über die Gründung der Sach- und Lebensversicherungs- 
Anstalt der Provinz Sachsen vom 15. 9. 1945 (VOBl. Nr. 3, S. 37);
Brandenburg: Verordnung über die Provinzialversicherungsanstalt Mark Brandenburg 
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rungs-Anstalt, Zweiganstalt der Mecklenburg-Vorpommerschen Versicherungsanstalt vom 
11. 11. 1945 (Amtsblatt 1946, S. 18);
Thüringen: Gesetz über den Neuaufbau des privaten und öffentlich-rechtlichen Ver
sicherungswesens in Thüringen vom 22. 9. 1945 (Regierungsblatt S. 33)
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